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stunde ins Forum der Spar-
kasse nach Bernkastel-Kues 
eingeladen. Eibes und Scher-
mann, brachten ihre Freude 
zum Ausdruck, dass nach drei-
jähriger coronabedingter Pau-
se dieses Treffen wieder als 
Präsenzveranstaltung stattfin-
den konnte.
Landrat Gregor Eibes stellte 
in seinem Grußwort die be-
deutende Rolle der Selbsthil-
fegruppen in der Ehrenamts-
landschaft des Landkreises 
heraus. „In Selbsthilfegrup-
pen treffen sich Menschen mit 
ähnlichen chronischen Erkran-
kungen und gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen, die Ver-
ständnis für die Lage ihrer 
Gruppenmitglieder haben, 
weil sie gleiche Erfahrungen 
gemacht haben und mit glei-
chen Herausforderungen kon-
frontiert werden. Selbsthilfe-
gruppen stiften Gemeinschaft, 
Hoffnung, Lebensfreude und 
Lebensmut“, stellte Landrat 
Gregor Eibes anerkennend 

fest. 
Nach einem sehr lebendigen 
und informativen Gespräch 
und Gedankenaustausch, 
bei dem die Vertreterinnen 
und Vertreter der Selbst-
hilfegruppen über das sozi-
ale Engagement ihrer Grup-
pen berichteten, nutzten 
Vorstandsvorsitzender Ed-
mund Schermann und Landrat 
Gregor Eibes die Gelegenheit, 
diesen für ihr wertvolles eh-
renamtliches Wirken zu dan-
ken.
Seit Jahrzehnten fördert die 
Sparkassenstiftung Bildungs-, 
Kinder-, Jugend-, Kultur-und 
Sozialprojekte im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich und ist da-
mit auch verlässliche Partne-
rin und Motivatorin des Eh-
renamtes in der Region. Für 
2022 unterstützt die Sparkas-
senstiftung die 16 Selbsthil-
fegruppen im Landkreis, die 
einen Förderantrag gestellt 
haben, mit einem Gesamtbe-
trag von 10.000 Euro.

Sparkassenstiftung unterstützt Selbsthilfegruppen  
im Landkreis Bernkastel-Wittlich

dert.
Zur Übergabe der Förder-
schecks an die Vertreterinnen 
und Vertreter der Selbsthilfe-
gruppen hatten der Vorsitzen-
de des Kuratoriums der Spar-
kassenstiftung, Landrat Gregor 
Eibes und der Vorstandsvorsit-
zende der Sparkasse, Edmund 
Schermann, zu einer Feier-

Es ist gute Tradition, dass die 
Sparkasse Mittelmosel – Ei-
fel Mosel Hunsrück über ihre 
Sparkassenstiftung die wich-
tige Arbeit der Selbsthilfe-
gruppen und sozialen Inte-
ressenverbände im Landkreis 
Bernkastel-Wittlich mit einem 
jährlichen Unterstützungs- 
und Anerkennungsbetrag för-

Die katholische Frauenge-
meinschaft Deutschland, Di-
özesanverband Trier hatte 
zusammen mit den Gleichstel-
lungsbeauftragten der Land-
kreise Ahrweiler und Bern-
kastel-Wittlich eine erste 
Frauen-Wanderwoche im Ahr-
tal organisiert. Am letzten Ju-
ni-Sonntag ging es unter dem 
Motto: „Kommen – Sehen – 
gedenken“ los. Frauen konn-
ten die ganze Wanderwoche 
buchen oder auch nur einzel-
ne Tage mitwandern. Jeder 
Tag stand unter einem eige-
nen Motto und im Laufe der 
acht Tage gingen insgesamt 
45 Frauen bei der Wanderwo-

Begegnungen im Ahrtal –  
unterwegs mit Frauen

che mit. Auch Teilnehmerin-
nen aus dem Landkreis Bern-
kastel-Wittlich zeigten ihre 
Solidarität mit den Menschen 
im Ahrtal und ließen sich be-
eindrucken von der Schönheit 
der Landschaft und empfan-
den den Anblick der unglaub-
lichen Zerstörung durch die 
Flut vor zwei Jahren als sehr 
bedrückend.
Auf der Internetseite https://
www.kfd-trier.de/ ist ein aus-
führlicher Reisebericht nach-
zulesen, Bilder können un-
ter https://www.flickr.com/
photos/198824012@N07/al-
bums/72177720310055644 
angeschaut werden. 
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NACHRUF
Der Landkreis Bernkastel-Witt lich nimmt Abschied von

Wolfgang Hubert

aus Salmtal.

Der Verstorbene war seit Gründung des Beirates für Men-
schen mit Behinderungen des Landkreises Bernkastel-Witt -
lich, von 2005 bis 2019, ehrenamtlich als Mitglied dieses 
Gremiums täti g. Während seines freiwilligen Engagements 
hat er sich für die Belange und Rechte von Menschen mit 
Behinderungen mit Kompetenz und Leidenschaft  einge-
setzt. Insbesondere die Teilhabe und die Inklusion von Men-
schen mit Beeinträchti gungen waren ihm ein Herzensanlie-
gen.
Auch in der Deutschen Rheuma-Liga, in der LAG Selbsthilfe 
Behinderter Rheinland-Pfalz e.V. und als Richter beim Sozi-
algericht Trier war Herr Hubert ehrenamtlich akti v. In 2015 
wurde ihm für sein vielfälti ges, soziales ehrenamtliches Wir-
ken das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen Kin-
dern, und allen seinen Angehörigen. Wir werden Wolfgang 
Hubert in dankbarer Erinnerung behalten.

Gregor Eibes  Frank Schäfer
Landrat   Beiratsvorsitzender

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Beuren (Hochwald) Auf Birket Waldfl äche 0,7584 ha
Schönberg In der Acht Landwirtschaft sfl äche 0,5597 ha
Reil In der Zerg Landwirtschaft sfl äche 0,1524 ha
Niederemmel Ober Fever über Rondel Landwirtschaft sfl äche 0,7583 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaft sbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, bis spätestens 18.08.2023 schrift lich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Witt lich.de)

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen fi nden Sie 
auch im Internet unter www.Bernkastel-Witt lich.de/bekanntmachungen 

bzw. www.bernkastel-witt lich.de/ausschreibungen.

Sitzung des Beirates für Menschen 
mit Behinderungen

Am Mitt woch, den 16.08.2023, fi ndet 
um 17:00 Uhr, Kreisverwaltung, Groß-
er Sitzungssaal (N 8) in Witt lich eine 
öff entliche Sitzung des Beirates für 
Menschen mit Behinderungen statt .

TAGESORDNUNG

1. Allgemeine Informati onen zum 
Thema Barrierefreiheit im öff entli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV)

2. Informati onen der Stadt Witt lich 
zum Projekt „Stadtpark 2.0“

3. Informati onsübersicht für Fami-
lien mit von Behinderung betrof-
fenen Angehörigen

4. Mitt eilungen
4.1 Behindertenparkplätze am Ge-

bäude der Kreisverwaltung Bern-
kastel-Witt lich

4.2 Umgestaltung der vorhandenen 
Bushaltestelle in Osann-Monzel

5. Verschiedenes

Witt lich, 3. August 2023
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
gez. Frank Schäfer
Vorsitzender des Beirates für Men-
schen mit Behinderungen

Öff entliche Ausschreibung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich be-
absichti gt, einen Auft rag über Schü-
lerbeförderungsleistungen zur Mar-
ti n-Luther-King Schule in 56841 
Traben-Trarbach und zurück zu ver-
geben. Submissionstermin ist der 
17.08.2023, 10:30 Uhr. Der detaillierte 
Langtext der öff entlichen Ausschrei-
bung kann im Internet unter www.
bernkastel-wittlich.de/ausschrei-
bungen.html abgerufen werden. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
03.08.2023
Im Auft rag: Dana Schmitz

Öff entliche Ausschreibung nach 
UVgO (Kurztext)

Der Landkreis Bernkastel-Witt lich 
beabsichti gt, einen Auft rag über 
Schülerbeförderungsleistungen zur 
Liesertal-Schule in 54516 Witt lich-
Wengerohr und zurück in 2 Losen 
zu vergeben. Submissionstermin ist 
der 17.08.2023, 10:50 Uhr. Der de-
taillierte Langtext der öff entlichen 
Ausschreibung kann im Internet un-
ter www.bernkastel-witt lich.de/aus-
schreibungen.html abgerufen wer-
den. 

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich, 
03.08.2023
Im Auft rag: Dana Schmitz

Digitalstrategie des 
Landkreises Bernkastel-Witt lich 

Bis zum 27. August 2023 suchen wir Ihre 
Ideen, Anregungen und Vorschläge, um den 
Landkreis in eine smarte Zukunft  zu führen.

Jetzt akti v werden unter 
htt ps://bw.landkreise.digital/ 

Die Geburt eines Kindes ist für 
alle Eltern ein besonderes Er-
eignis. Eng verbunden mit der 
Geburt ist die Beantragung 
von Elterngeld. Dieses gleicht 
fehlendes Einkommen teilwei-
se aus, wenn Eltern ihr Kind 
nach der Geburt betreuen. Es 
sichert die wirtschaft liche Exi-
stenz der Familien und hilft  
Familie und Beruf besser zu 
vereinbaren. Mit dem neu-
en Angebot ElterngeldDigital 
kann Elterngeld nun auch mit 

Elterngeld online 
beantragen

elektronischer Unterstützung 
online beantragt werden. 
Die Antragstellung ist unter 
www.elterngeld-digital.de 
möglich. Ein digitaler Antrag-
assistent hilft  beim Ausfüllen. 
Der ausgefüllte Antrag muss 
ausgedruckt und unterschrie-
ben und mit den Unterlagen 
(zum Beispiel Gehaltsnach-
weisen) per Post an die Eltern-
geldstelle bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Witt lich 
geschickt werden.

Aktuell informiert!
Folgt uns auf Facebook 
und Instagram
@kvbkswil
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Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Leitung der Musikschule 
des Landkreises (m/w/d)

- Vollzeit, unbefristet, EG 11 TVöD -

Kommunaler Vollzugsdienst (m/w/d)
für den FB 20 - Sicherheit und Ordnung

- Vollzeit, A 8 LBesG/EG 9a TVöD, unbefristet -

Sekretariat (m/w/d)
bei der in Trägerschaft  des Landkreises Bernkastel-Witt lich

stehenden Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues
- unbefristet, Teilzeit (27,5 Wochenstunden), EG 6 TVöD -

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

Mitarbeiter feiern
Dienstjubiläum

In einer Feierstunde im Witt licher Kreishaus konnten Birgit 
Hansen, Claudia Linden und Gudrun Weber ihr 40-jähriges be-
ziehungsweise Christoph Steff ens ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum feiern. Landrat Gregor Eibes dankte ihnen für ihre bisherige 
Arbeit sowie die langjährige Treue zum öff entlichen Dienst und 
zur Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich. Den Glückwünschen des 
Landrats schlossen sich Vorgesetzte sowie Personalrat gerne an.

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Postf ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, 

Tel.: 06571 142205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de

Stellenausschreibung
Das ÜAZ-Witt lich ist als Zweckverband des Landkreises Bern-
kastel-Witt lich ein modernes Dienstleistungsunternehmen, 
das praxisorienti erte Aus- und Weiterbildung im handwerk-
lichen und gewerblich-technischen Bereich anbietet.

Wir suchen ab November 2023

Honorarkräft e (m/w/d) 
für unseren Aufsti egsfortbildungskurs Geprüft e/r 

Technische/r Betriebswirt/in IHK in den Themenfeldern:

• Allgemeine Volks- und Betriebswirtschaft slehre
• Rechnungswesen
• Personalmanagement
• Informati ons- und Kommunikati onstechniken
• Material-, Produkti ons- und Absatzwirtschaft 
• Organisati on und Unternehmensführung 

Stellenbeschreibung:
Unterrichtung/Unterweisung in den genannten Themen-
feldern nach vorgegebenem Rahmenplan der IHK. Inhalte 
und Zeitanteile werden durch den Rahmenplan vorgegeben.
Die Unterrichte fi nden in der Regel samstags in der Zeit zwi-
schen 7.30 und 14.45 Uhr statt .

Zielgruppe:
Teilnehmende Erwachsene mit dem Ziel der Aufsti egsqualifi -
zierung geprüft e/r Technische/r Betriebswirt/in IHK

Anforderungen:

Sie verfügen über entsprechende Qualifi kati onen in den ge-
nannten Themenfeldern und verstehen es Menschen zu mo-
ti vieren. An selbstständiges, eigenverantwortliches und ziel-
orienti ertes Arbeiten sollten sie gewöhnt sein. Ebenso zählen 
Belastbarkeit und Kontaktf reudigkeit zu Ihren Kompetenzen.

Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis.

Wenn Sie Spaß an der Arbeit mit Menschen haben und eine 
Täti gkeit mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungs-
spielraum suchen, senden Sie uns Ihre aussagekräft igen Be-
werbungsunterlagen (Lebenslauf, Qualifi kati onsnachweise 
und Täti gkeitszeugnisse) vorzugsweise per E-Mail:

Überbetriebliches Ausbildungszentrum Witt lich,
Max-Planck-Str. 1, 54516 Witt lich
Rückfragen unter Tel.: 06571 / 9787- 26 (Hr. Flocken)
E-Mail: vfl ocken@ueaz-witt lich.de
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Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie  
auch im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen  

bzw. www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.

Satzung des Landkreises Bernkastel-
Wittlich über die Betreuung in Kin-
dertagespflege, die Gewährung einer 
laufenden Geldleistung und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen in der Fas-
sung vom 17.07.2023

Der Kreistag des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich hat in seiner Sitzung am 
17.07.2023 aufgrund § 17 der Land-
kreisordnung für Rheinland-Pfalz in 
der Fassung vom 31.01.1994 in Verbin-
dung mit den Bestimmungen des Sozi-
algesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2824) und des Landesgesetzes über 
die Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege Rheinland-Pfalz 
(KiTaG) vom 03.09.2019 (GVBl. S. 213) 
folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Kindertagespflege
(1) Die Förderung von Kindern in Kin-
dertagespflege ist eine Leistung der öf-
fentlichen Jugendhilfe und findet ihre 
rechtliche Grundlage in den §§ 22 bis 
24 und 43 Sozialgesetzbuch VIII (SGB) i. 
V. m. dem Landesgesetz über die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege (KiTaG) in der jeweils 
gültigen Fassung.
(2) Die Förderung in Kindertagespflege 
umfasst die Vermittlung des Kindes zu 
einer geeigneten Kindertagespflege-
person, soweit diese nicht von der er-
ziehungsberechtigten Person nachge-
wiesen wird, deren fachliche Beratung, 
Begleitung und weitere Qualifizierung 
sowie die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung an die Kindertagespflege-
person. Erziehungsberechtige im Sinne 
dieser Satzung sind Personensorgebe-
rechtigte und sonstige Personen über 
18 Jahre, soweit sie auf Grund einer 
Vereinbarung mit den Personensorge-
berechtigten nicht nur vorübergehend 
und nicht nur für einzelne Verrich-
tungen Aufgaben der Personensor-
ge wahrnehmen, die mit dem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben. Lebt 
das Kind nur mit einem Erziehungs-
berechtigten zusammen, so tritt diese 
Person an die Stelle der Erziehungsbe-
rechtigten. Pflegepersonen im Sinne 
des § 44 SGB VIII sind den Erziehungs-
berechtigten gleichgestellt.
(3) Kindertagespflege wird von einer 
geeigneten Kindertagespflegeperson 
in ihrem Haushalt, im Haushalt des Er-
ziehungsberechtigten oder in anderen 
geeigneten Räumen geleistet.
(4) Ein Zusammenschluss von zwei Kin-
dertagespflegepersonen mit jeweils 
maximal fünf gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern in kindgerechten 
Räumlichkeiten außer in Kinderta-
geseinrichtungen ist möglich. Jede 
Kindertagespflegeperson bedarf einer 

Erlaubnis nach § 43 SGB VIII. Nutzen 
mehrere Kindertagespflegepersonen 
Räumlichkeiten gemeinsam, ist die 
vertragliche und pädagogische Zuord-
nung jedes einzelnen Kindes zu einer 
bestimmten Kindertagespflegeperson 
zu gewährleisten. Fallen die Räumlich-
keiten der Kindertagespflegestelle und 
der gewöhnliche Aufenthaltsort der 
Kindertagespflegeperson auseinander, 
ist der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für die Erteilung der Er-
laubnis nach § 43 SGB VIII zuständig, in 
dessen Bezirk die Räumlichkeiten der 
Kindertagespflegestelle gelegen sind.
(5) Der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe wirkt im Rahmen seiner Gesamt-
verantwortung und Planungsverant-
wortung (§§ 79 und 80 Abs. 1 und 2 
SGB VIII sowie § 24 SGB VIII i. V. m. § 19 
KiTaG) darauf hin, dass der Anspruch 
auf den Besuch einer Tageseinrichtung 
oder Förderung in Kindertagespflege 
für Kinder unter 14 Jahren erfüllt wer-
den kann.

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen
(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, ist in Kinder-
tagespflege zu fördern, wenn
1. diese Leistung für seine Entwicklung 
zu einer selbstbestimmten, eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit geboten ist oder
2. die Erziehungsberechtigten
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 
Arbeit suchend sind,
b) sich in einer beruflichen Bildungs-
maßnahme, in der Schulausbildung 
oder Hochschulausbildung befinden 
oder
c) Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit im Sinne des SGB II erhalten.
(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr 
vollendet hat, hat bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres Anspruch 
auf frühkindliche Förderung in Kinder-
tagespflege.
(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr 
vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt 
Anspruch auf Förderung in einer Ta-
geseinrichtung. Die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe haben darauf hinzu-
wirken, dass für diese Altersgruppe ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Ganz-
tagsplätzen zur Verfügung steht. Das 
Kind kann bei besonderem Bedarf oder 
ergänzend auch in Kindertagespflege 
gefördert werden. Entsprechendes gilt 
auch für Kinder im schulpflichtigen Al-
ter bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres.
(4) Der Umfang der täglichen Förde-
rung in Kindertagespflege richtet sich 
nach dem individuellen Bedarf. Dieser 
bemisst sich in der Regel an den Ab-
wesenheitszeiten der Erziehungsbe-
rechtigten, insbesondere nach den un-
ter Abs. 1 Nr. 2 genannten Gründen. Er 
kann sich in Einzelfällen auch anhand 
weiterer Kriterien bemessen, z. B. bei 
besonderen Konfliktlagen oder Bela-

stungs- und Ausnahmesituationen, so-
fern ohne Kindertagespflege eine dem 
Wohl des Kindes entsprechende För-
derung nicht gewährleistet ist. Bei der 
Bedarfsbemessung sind in der Regel 
vorhandene Angebote in Tageseinrich-
tungen oder Schule vorrangig in An-
spruch zu nehmen.
(5) Der öffentliche Träger der Jugend-
hilfe behält sich vor, jederzeit das Vor-
liegen der Fördervoraussetzungen zu 
prüfen.
(6) Kindertagespflege kann nicht ge-
währt werden, wenn die Kindertages-
pflegeperson und das Kind in einem 
gemeinsamen Haushalt leben.

§ 3 Eignung der Kindertagespflegeper-
son
(1) Geeignet sind Kindertagespfle-
gepersonen, die sich durch ihre Per-
sönlichkeit, Sachkompetenz und 
Kooperationsbereitschaft mit Erzie-
hungsberechtigten, anderen Kinder-
tagespflegepersonen, Fachdiensten 
sowie dem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe auszeichnen und über kind-
gerechte Räumlichkeiten verfügen.
(2) Die Feststellung der Eignung einer 
Kindertagespflegeperson obliegt dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
Er prüft diese insbesondere durch die 
Vorlage von Nachweisen, im persön-
lichen Gespräch und durch Überprü-
fung der Räumlichkeiten, im Übrigen 
nach pflichtgemäßer Beurteilung. Der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist 
berechtigt, jederzeit das Vorliegen der 
Eignungskriterien zu prüfen.
(3) Den Beschäftigten und Beauftrag-
ten des Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe ist der Zutritt zu den Räu-
men, die der Betreuung und dem 
Aufenthalt von Kindern dienen, zu ge-
statten.
(4) Kindertagespflegepersonen sind 
verpflichtet eine Vereinbarung zur Si-
cherstellung des Schutzauftrages nach 
§ 8a Abs. 5 SGB VIII zu unterzeichnen.

§ 4 Qualifizierung der Kindertagespfle-
geperson
(1) Um dem Erziehungs- und Bildungs-
auftrag des § 22 SGB VIII gerecht zu 
werden, müssen Kindertagespflege-
personen über Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen der Kindertages-
pflege verfügen, die sie in qualifizierten 
Lehrgängen oder auf andere Weise 
nachgewiesen haben.
(2) Als fachliche Voraussetzungen für 
geeignete Kindertagespflegepersonen 
gelten insbesondere:
a) eine Qualifizierung zur Kindertages-
pflegeperson nach den geltenden Stan-
dards des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) - 300 Unterrichtseinheiten sowie 
40 Stunden Praktikum in einer Kinder-
tagesstätte und 40 Stunden Praktikum 
in einer Kindertagespflegestelle oder
b) ein vergleichbarer pädagogischer 
Abschluss.
(3) Nach erfolgreichem Abschluss ei-
ner Qualifizierungsmaßnahme nach 
Absatz 2a) kann Kindertagespflegeper-
sonen, bei erstmaliger Übernahme ei-
ner Betreuung eines Kindes aus dem 
Landkreis Bernkastel-Wittlich, auf An-
trag eine vollständige Erstattung der 
Kosten des Qualifizierungskurses durch 

den Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
gewährt werden. 
(4) Zur Sicherung der Qualität in der 
Kindertagespflege sollen Kindertages-
pflegepersonen innerhalb eines Zeit-
raums von 5 Jahren Fortbildungs-
veranstaltungen im Umfang von 35 
Unterrichtseinheiten je 45 Minuten 
nachweisen. Eine Neuerteilung der 
Pflegeerlaubnis kann grundsätzlich 
erst nach Vorlage der entsprechenden 
Nachweise über die besuchten Fortbil-
dungsveranstaltungen erfolgen.

§ 5 Erlaubnis zur Kindertagespflege
(1) Eine Person, die ein Kind oder meh-
rere Kinder außerhalb des Haushalts 
des Erziehungsberechtigten während 
eines Teils des Tages und mehr als 15 
Stunden wöchentlich gegen Entgelt 
länger als drei Monate betreuen will, 
bedarf der Erlaubnis.
(2) Die Pflegeerlaubnis wird auf Antrag 
erteilt. Sie befugt zur Betreuung von 
bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, 
fremden Kindern und ist auf längstens 
fünf Jahre befristet. Insgesamt dür-
fen maximal die doppelte Anzahl der 
in der Pflegeerlaubnis ausgewiesenen 
Betreuungsverhältnisse abgeschlossen 
werden, wobei die Höchstzahl der an-
wesenden Kinder gemäß § 43 Abs. 3 
SGB VIII auf fünf begrenzt ist.
(3) Die Entscheidung über die Ertei-
lung, Versagung oder den Entzug ei-
ner Pflegeerlaubnis obliegt dem Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie 
richtet sich dabei nach dem Ergebnis 
der Prüfung zur Eignung der Kinder-
tagespflegeperson gemäß § 3. Der Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe behält 
sich vor, die Pflegeerlaubnis im Einzel-
fall für eine geringe Zahl von Kindern 
zu erteilen, bzw. diese mit Einschrän-
kungen oder Nebenbestimmungen zu 
versehen, wenn dies zum Wohl der be-
treuten Kinder erforderlich ist oder ein 
anderer sachlicher Grund besteht.
(4) Bei nichtpflegeerlaubnispflichtigen 
Kindertagespflegeverhältnissen (Kin-
dertagespflege im Haushalt der Er-
ziehungsberechtigten) finden die Vo-
raussetzungen des § 3 entsprechend 
Anwendung.

§ 6 Gewährung einer laufenden Geld-
leistung
(1) Die laufende Geldleistung umfasst 
gemäß § 23 Abs. 2 SGB VIII:
a) Die Erstattung angemessener Ko-
sten, die der Kindertagespflegeperson 
für den Sachaufwand entstehen, 
b) einen Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderleistung, 
c) die Erstattung nachgewiesener Auf-
wendungen für Beiträge zu einer ange-
messenen Unfallversicherung, 
d) die hälftige Erstattung nachgewie-
sener Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung der Kinder-
tagespflegeperson und
e) die hälftige Erstattung nachgewie-
sener Aufwendungen zu einer ange-
messenen Kranken- und Pflegeversi-
cherung. 
Die Leistungen Sachaufwand (a) und 
Förderleistung (b) werden in einer Re-
gelleistung zusammengefasst. Bei ei-
ner Betreuung im Haushalt der Er-
ziehungsberechtigten entfällt der 
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Sachaufwand.
(2) Die Höhe der Regelleistung wird ge-
mäß § 11 vom Jugendhilfeausschuss 
festgelegt. Es erfolgt eine regelmäßi-
ge Anpassung durch Anwendung der 
von der Jugendhilfekommission nach 
§ 78e SGB VIII vereinbarten pauscha-
len Erhöhung der Entgelte für Verein-
barungen nach §§ 78a ff SGB VIII. Bei 
Anwendung der pauschalen Erhöhung 
erfolgt eine Rundung der Entgelte auf 
volle Euro.
(3) Bei Kindern mit besonderem För-
derbedarf, der durch nachgewiesenen 
Pflegeaufwand begründet wird, be-
trägt die Regelleistung 150 %.
(4) Bei Abwesenheit des betreuten Kin-
des oder der Kindertagespflegeperson 
wird die laufende Geldleistung über 
einen Zeitraum von bis zu vier zusam-
menhängenden Wochen weiterge-
währt.
(5) Für die Betreuung während der 
Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr 
werden vier Stunden als Bereitschafts-
zeit anerkannt. Endet oder beginnt die 
Betreuungszeit zwischen 22:00 Uhr 
und 06:00 Uhr werden die tatsächlich 
geleisteten Stunden anerkannt.
(6) Während der Eingewöhnungspha-
se wird der Kindertagespflegeperson 
grundsätzlich die Regelleistung bis zur 
5. Pauschalstufe maximal bis zu einem 
Monat gewährt, höchstens jedoch ent-
sprechend der Pauschalstufe des tat-
sächlichen Bedarfs.
(7) Kindertagespflege kann zur Erfül-
lung des Rechtsanspruches auf einen 
Betreuungsplatz in einer Kinderta-
geseinrichtung ohne entsprechende 
Nachweise maximal bis zu 35 Wochen-
stunden gewährt werden.
(8) Für die Zeit der Schulferien bzw. 
Kindergartenschließzeiten kann in der 
Regel je Kalenderjahr ein Betreuungs-
bedarf von maximal sechs Wochen 
anerkannt werden. Voraussetzung für 
die Anerkennung des Betreuungsbe-
darfs in Ferienzeiten ist die Vorlage ei-
ner Arbeitgeberbescheinigung, aus der 
die tatsächlich in den Schließzeiten der 
Einrichtung (Kindertagesstätte oder 
Schule) geleisteten Arbeitszeiten der 
Erziehungsberechtigten hervorgeht.
(9) Die Betreuung ist in einem monat-
lichen Leistungsnachweis zu dokumen-
tieren. Fehlzeiten des betreuten Kin-
des oder der Kindertagespflegeperson 
sind im Leistungsnachweis anzugeben. 
Der Leistungsnachweis ist sowohl von 
der Kindertagespflegeperson als auch 
von den Erziehungsberechtigten zu un-
terschreiben. Der Nachweis ist nach 
Ablauf des Betreuungsmonats beim 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe einzureichen und dient die-
sem als Grundlage für die Auszahlung 
der laufenden Geldleistung. 
(10) Alle betreuungsrelevanten Ände-
rungen sowie über Absatz 4 hinaus-
gehende Abwesenheitszeiten sind von 
der Kindertagespflegeperson sowie 
von den Erziehungsberechtigten dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe un-
verzüglich nach Bekanntwerden mitzu-
teilen. Zuviel gewährte Leistungen sind 
zu erstatten.

§ 7 Antragsverfahren
(1) Leistungen der Kindertagespflege 

werden nur auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten gewährt.
(2) Die Entscheidung über die Gewäh-
rung der Förderung, deren Umfang 
und Laufzeit obliegt dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe und wird den 
Erziehungsberechtigten sowie der Kin-
dertagespflegeperson mittels Bewilli-
gungsbescheid bekanntgegeben.
(3) Der Antrag ist grundsätzlich min-
destens einen Monat vor Beginn der 
Betreuung, Folgeanträge spätestens 
einen Monat vor Ablauf des Bewilli-
gungszeitraumes zu stellen. Eine Bewil-
ligung erfolgt frühestens ab dem Tag 
des Antragseingangs beim öffentlichen 
Jugendhilfeträger. Für Betreuungs-
zeiten vor dem Tag des Antragsein-
gangs wird keine Förderung gewährt.
(4) Die Bewilligung erfolgt zeitlich be-
fristet, maximal für ein Jahr.
(5) Die Förderung in Kindertagespflege 
ist abzulehnen bzw. umgehend einzu-
stellen, wenn
a) dem Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe Umstände bekannt werden, nach 
denen die Kindertagespflegeperson 
nicht (mehr) geeignet ist,
b) die Förderung des Kindes in Kinder-
tagespflege nicht (mehr) dem Kindes-
wohl entspricht oder
c) die Erforderlichkeit der Kindertages-
pflege nicht (mehr) gegeben ist.

§ 8 Kostenbeitrag in der Kindertages-
pflege
(1) Für die Förderung von Kindern in 
Kindertagespflege werden nach § 90 
SGB VIII pauschalierte Kostenbeiträge 
festgesetzt.
(2) Die Kostenbeiträge werden insbe-
sondere nach Einkommen der Eltern, 
der Anzahl der kindergeldberechtigten 
Kinder in der Familie und der täglichen 
Betreuungszeit gestaffelt. Darüber hi-
naus können weitere Kriterien berück-
sichtigt werden.
(3) Die Höhe des Kostenbeitrages im 
Einzelfall ergibt sich aus der Kosten-
beitragstabelle. Diese wird gemäß § 11 
vom Jugendhilfeausschuss festgesetzt.

§ 9 Kostenbeitragspflicht
(1) Eltern, die Angebote der Kinder-
tagespflege in Anspruch nehmen, wer-
den als Gesamtschuldner zur Zahlung 
eines Kostenbeitrages herangezogen. 
Lebt das Kind nur mit einem Elternteil 
zusammen, so tritt dieser an die Stelle 
der Eltern.
(2) Die Kostenbeitragspflicht entsteht 
ab Bewilligung der Kindertagespflege 
und endet mit deren Ablauf. Sie be-
steht auch bei einer bis zu vier zusam-
menhängenden Wochen andauernden 
Unterbrechung der beanspruchten Lei-
stung.
(3) Die Festsetzung des Kostenbei-
trages erfolgt mittels Bescheid.
(4) Als Einkommen im Sinne dieser 
Satzung gilt der Einkommensbegriff 
der §§ 82 bis 84 SGB XII. Zum Einkom-
men zählt auch das Kindergeld aller im 
Haushalt lebenden Kinder der Kosten-
beitragspflichtigen, die von diesen im 
Sinne des § 85 SGB XII überwiegend 
unterhalten werden.
(5) Leistungen Dritter zur Tagesbetreu-
ung des betreuten Kindes (z. B. Kinder-
betreuungskosten der Bundesagentur 

für Arbeit) zählen nicht zum Einkom-
men und sind neben einem Kostenbei-
trag in voller Höhe einzusetzen.
(6) Für die Ermittlung des Kostenbei-
trages ist grundsätzlich das durch-
schnittliche Monatseinkommen der 
Kostenbeitragspflichtigen in den letz-
ten 12 Monaten vor der Antragstellung 
maßgeblich. Einkünfte aus selbststän-
diger Arbeit werden auf der Grundla-
ge des letzten Einkommensteuerbe-
scheides berücksichtigt. In den Fällen, 
in denen das aktuelle bzw. das zu er-
wartende Einkommen von dem nach 
den Sätzen 1 und 2 erheblich abweicht, 
oder in sonstigen begründeten Fäl-
len kann der Berechnung ein anderer 
Einkommenszeitraum zugrunde gelegt 
werden.
(7) Der Kostenbeitrag wird für jedes 
Kind getrennt ermittelt. Es erfolgt kei-
ne Addition der Betreuungsstunden 
oder Verrechnung der Kostenbeiträge. 
Jedoch wird bei der Berechnung für je-
des weitere Kind, das in Kindertages-
pflege betreut wird, das maßgebliche 
Einkommen um den zuvor ermittelten 
Kostenbeitrag des ersten Kindes bzw. 
der vorangegangenen Kinder gemin-
dert. Gleiches gilt, wenn ein Kind unter 
2 Jahren beitragspflichtig eine Kinder-
tagesstätte besucht oder ein Schulkind 
einen Hort besucht und ergänzend in 
Kindertagespflege betreut wird.
(8) Ist der festgesetzte Kostenbeitrag 
nicht zumutbar, kann er gemäß § 90 
Absatz 3 und 4 SGB VIII auf Antrag ganz 
oder teilweise erlassen werden.
(9) Ab der Vollendung des zweiten 
Lebensjahres bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres wird für die kita-
ersetzende Betreuung in Kindertages-
pflege ab dem Monat der Vollendung 
des zweiten Lebensjahres kein Ko-
stenbeitrag erhoben. Bei einer kita-
ergänzenden Betreuung (Randzeiten, 
Wochenende) bleibt die Kostenbei-
tragspflicht bestehen. 
(10) Ein Kostenbeitrag wird nicht erho-
ben, wenn die Betreuung in der Kin-
dertagespflege nach Vollendung des 
dritten Lebensjahres erfolgt, weil der 
Rechtsanspruch in einer Kindertages-
stätte nicht erfüllt werden kann.
(11) Für Kinder, die im Rahmen der 
Vollzeit- oder Bereitschaftspflege nach 
§ 33 SGB VIII in originärer Zuständig-
keit und eigener Kostenträgerschaft 
durch den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe in einer Pflegefamilie unter-
gebracht sind und in Kindertagespflege 
betreut werden, wird kein Kostenbei-
trag erhoben.

§ 10 Mitwirkungspflichten
(1) Mit der Antragstellung auf Kin-
dertagespflege sind von den Erzie-
hungsberechtigten Angaben zu ihrem 
Einkommen zu machen und durch ge-
eignete Unterlagen nachzuweisen. 
Dies gilt nicht, sofern sich die Erzie-
hungsberechtigten auf dem Antrags-
formular mit der Festsetzung des 
Höchstbeitrages für den jeweiligen Be-
treuungsumfang einverstanden erklä-
ren.
(2) Kommen die Erziehungsberechtig-
ten ihrer Auskunfts- und Nachweis-
pflicht nicht bzw. nicht vollständig oder 
fristgerecht nach, wird vom Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe ein Kostenbei-
trag nach der höchsten Einkommens-
stufe des bewilligten Betreuungsum-
fanges festgesetzt.
(3) Wesentliche Änderungen in den 
persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen haben die Erziehungsbe-
rechtigten dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe unverzüglich mitzuteilen. 
Als wesentlich gelten Änderungen ins-
besondere dann, wenn sie zu einem 
Wechsel der Beitragsstufe führen.

§ 11 Ermächtigung
Der Jugendhilfeausschuss wird er-
mächtigt, die Höhe der Regelleistung 
nach § 6 Abs. 1 und die Kostenbei-
tragstabelle nach § 8 Abs. 3 durch Be-
schluss festzusetzen.

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Satzung ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird der Be-
stand der übrigen Satzung davon nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung soll eine dieser möglichst 
nahekommenden wirksamen Rege-
lung treten, bis eine Neufassung oder 
Änderung der Satzung erfolgt ist.

§ 13 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.07.2023 in 
Kraft. Die Satzung des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich über die Betreu-
ung in Kindertagespflege, die Gewäh-
rung einer laufenden Geldleistung und 
die Erhebung von Kostenbeiträgen in 
der Fassung vom 18.06.2018 tritt mit 
Ablauf des 30.06.2023 außer Kraft.

Wittlich, den 27.07.2023
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Gregor Eibes
(Landrat)

Hinweis gemäß § 17 Abs. 6 LKO:
Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustan-
de gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung, 
die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden 
sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand 
die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Kreis-
verwaltung unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 
2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. Bei der Bekanntma-
chung der Satzung ist auf die Voraus-
setzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften und die Rechtsfolgen hin-
zuweisen.


